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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Lieferung von Anlagen, Maschinen und 
Ersatzteilen im Inland  

der Lieferer (nachstehend „Lieferer“ genannt): 
Dilo Systems GmbH, Eberbach 

 Dilo Machines GmbH, Eberbach 
DG Engineering GmbH 

Spinnbau GmbH, Bremen 
Temafa Maschinenfabrik GmbH, Bergisch Gladbach 

 
I.  Allgemeines 

  

1. Allen Lieferungen und Leistungen liegen diese Bedingungen sowie etwaige gesonderte vertragliche 
Vereinbarungen unter Ausschluss etwaiger Einkaufs- und Auftragsbedingungen des Bestellers 
zugrunde.  Diese Allgemeinen Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn der Lieferer in Kenntnis 
entgegenstehender oder von diesen Allgemeinen Lieferbedingungen abweichender Bedingungen des 
Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführt.  

2. Der Lieferer behält sich an Mustern, Kostenanschlägen, Zeichnungen u.ä. Informationen 
körperlicher und unkörperlicher Art – auch in elektronischer Form – Eigentums-, Urheber- und alle 
sonstigen Schutzrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Der Lieferer wird vom 
Besteller als vertraulich bezeichnete Informationen und Unterlagen nur mit dessen Zustimmung Dritten 
zugänglich machen.  

 

II.  Vertragsschluss 

1. Sofern nicht ausdrücklich anders bezeichnet, sind Angebote des Lieferers unverbindlich und 
freibleibend.  

2. Nach Klärung aller kaufmännischen und technischen Fragen wird der Lieferer ein verbindliches 
Angebot in Form einer Auftragsbestätigung erstellen. Ein Vertrag kommt erst mit Unterzeichnung der 
schriftlichen Auftragsbestätigung durch den Lieferer und dem Besteller zustande und richtet sich 
ausschließlich nach dem Inhalt der Auftragsbestätigung und nach diesen Allgemeinen 
Lieferbedingungen. 

 

III. Preise, Zahlung und Aufrechnung  

1. Die Preise gelten ab Werk einschließlich Verladung im Werk, jedoch ausschließlich Verpackung 
und Entladung und zzgl. Umsatzsteuer in ihrer jeweiligen gesetzlichen Höhe. Preisänderungen 
einzelner Komponenten bei einer nach Vertragsabschluss erfolgenden Änderung des Liefer-/ 
Leistungsumfangs bleiben vorbehalten. 
2. Hat der Lieferer die Aufstellung oder Montage übernommen und ist nicht etwas anderes vereinbart, 
so trägt der Besteller zusätzlich zur Vergütung alle erforderlichen Nebenkosten wie Reisekosten, Kosten 
für den Transport des Werkszeugs, des persönlichen Gepäcks und Auslösungen. 
3. Bei Maschinen und Anlagen sind Anzahlungen und Zahlungen des Bestellers ohne jeden Abzug à 
Konto des Lieferers zu leisten, und zwar gemäß den im Kaufvertrag bzw. in der Auftragsbestätigung 
vereinbarten Zahlungsbedingungen. Mangels anderweitiger Vereinbarung gilt, daß die letzte Rate 
spätestens 6 Wochen nach Lieferung fällig ist.  
4. Gerät der Besteller in Verzug, so ist der Lieferer berechtigt, nach den gesetzlichen Bestimmungen 
Verzugszinsen und etwaige weitere Schäden geltend zu machen. Gegenüber Kaufleuten bleibt der 
Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt.  
5. Werden dem Lieferer nach Vertragsabschluss Umstände bekannt, die die Annahme begründen, 
dass die Vermögensverhältnisse des Bestellers sich so verschlechtert haben, dass die Gegenleistung 
gefährdet ist, z.B. dadurch, dass der Besteller fällige Rechnungen nicht bezahlt, werden ausstehende 
Lieferungen des Lieferers 

a.) nur gegen Vorauskasse ausgeführt, wenn sie Sachen zum Gegenstand haben, die aufgrund 
von Maßen, Formen, Mengen usw. nur für einen bestimmten Besteller geeignet sind; 

b.) in allen anderen Fällen Zug um Zug gegen Bezahlung ausgeführt. 
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Bleiben angeforderte Vorauszahlungen aus oder erfolgt keine Bezahlung bei Lieferung, wird der Lieferer 
von seiner Leistungspflicht frei und kann nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist vom 
Vertrag zurücktreten und Schadensersatz statt der Leistung verlangen.  
6. Das Recht, mit Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Besteller nur insoweit zu, als seine 
Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt (bewiesen) sind. 

 

IV.  Lieferzeit, Lieferverzögerung 

1.  Genannte Liefertermine sind unverbindlich und ca.-Angaben und beziehen sich, auch wenn dieses 
nicht ausdrücklich erwähnt wird, stets auf Lieferung EXW (Hersteller). Sofern das Produkt ohne 
Verschulden des Lieferers nicht rechtzeitig versandt (geliefert) werden kann, gelten die Liefertermine 
mit der Anzeige der Versandbereitschaft an den Besteller als gewahrt.  

2. Die Einhaltung von Lieferfristen durch den Lieferer setzt voraus, dass alle kaufmännischen und 
technischen Fragen zwischen den Vertragsparteien geklärt sind und der Besteller alle ihm obliegenden 
Verpflichtungen und Obliegenheiten, wie z. B. Beibringung der erforderlichen behördlichen 
Bescheinigungen oder Genehmigungen oder die Leistung von Anzahlung(en) erfüllt hat. Ist dies nicht 
der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen.  
Dauert die Säumnis des Bestellers länger als 14 Tage an, kann der Lieferer seine Kapazitäten 
anderweitig verplanen und wird mit dem Besteller neue (angemessene) Liefertermine vereinbaren. 
Dieses gilt nicht, sofern und soweit der Lieferer die Verzögerung zu vertreten hat.  

3. Der Lieferer übernimmt kein Beschaffungsrisiko. Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem 
Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Verzögerungen teilt der 
Lieferer dem Besteller umgehend mit.  

4. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf das Werk des 
Lieferers verlassen hat oder er die Versandbereitschaft gemeldet hat. Soweit eine Abnahme zu erfolgen 
hat, ist – außer bei berechtigter Abnahmeverweigerung – der Abnahmetermin maßgebend, hilfsweise 
die Meldung der Abnahmebereitschaft.  

5. Werden der Versand bzw. die Abnahme des Liefergegenstandes aus Gründen verzögert, die der 
Besteller zu vertreten hat, so ist der Lieferer berechtigt, beginnend einen Monat nach Meldung der 
Versand- bzw. der Abnahmebereitschaft, für jeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5 % 
des Preises der Gegenstände der Lieferungen, höchstens jedoch insgesamt 5 % in Rechnung zu 
stellen. Der Nachweis höherer oder niedriger Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen. 

6. Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, insbesondere auf Blockierung der Leistung 
aufgrund behördlicher Maßnahmen, Unterbrechung der Verkehrswege, Krieg, Aufruhr, Arbeitskampf, 
Epidemien, Pandemien (gleich ob bestehend oder zukünftig bzw. vorhersehbar oder unvorhersehbar 
Epidemien und / oder Pandemien) oder unmittelbare Gefahr für Leib oder Leben der Mitarbeiter/ 
Monteure des Lieferers oder sonstige Ereignisse, die außerhalb des Einflussbereiches des Lieferers 
liegen, zurückzuführen, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Der Lieferer wird dem Besteller 
den Beginn und das Ende derartiger Umstände baldmöglichst mitteilen. 

Dem am Leistungsort eingetretenen Ereignis steht ein solches gleich, das an einem anderen Ort 
aufgetreten ist und dessen Übergreifen auf den Leistungsort nicht grundsätzlich ausgeschlossen 
werden kann.  

Diese Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Grund für die Verzögerung vor oder nach der 
vereinbarten Lieferfrist eintritt. 

7. Der Besteller kann ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten, wenn dem Lieferer die gesamte 
Leistung vor Gefahrübergang endgültig unmöglich wird. Der Besteller kann darüber hinaus vom Vertrag 
zurücktreten, wenn bei einer Bestellung die Ausführung eines Teils der Lieferung unmöglich wird und 
er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung der Teillieferung hat. Ist dies nicht der Fall, so hat der 
Besteller den auf die Teillieferung entfallenden Vertragspreis zu zahlen. Dasselbe gilt bei Unvermögen 
des Lieferers. Im Übrigen gilt Abschnitt VIII. 

Tritt die Unmöglichkeit oder das Unvermögen während des Annahmeverzuges ein oder ist der Besteller 
für diese Umstände allein oder überwiegend verantwortlich, bleibt er zur Gegenleistung verpflichtet. 

8. Kommt der Lieferer in Verzug und erwächst dem Besteller hieraus ein Schaden, so ist er berechtigt, 
eine pauschale Verzugsentschädigung zu verlangen. Sie beträgt für jede volle Woche der Verspätung 
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0,5%, höchstens aber 5% vom Wert desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung 
nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß genutzt werden kann. 

Setzt der Besteller dem Lieferer – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle – nach 
Fälligkeit eine angemessene Frist zur Leistung/Lieferung und wird die Frist nicht eingehalten, ist der 
Besteller im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt und/oder zum Schadensersatz 
berechtigt.  

Vorstehende Regelungen gelten sinngemäß auch für Montageleistungen, die nach Lieferung zu 
erbringen sind. Sofern nichts anders vereinbart ist, umfasst der Leistungsumfang die Montage sowie 
die mechanische und elektrische Inbetriebnahme beim Käufer.  

 

V.  Gefahrenübergang, Abnahme und Annahmeverzug 

1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Lieferung/Leistung 
geht auf den Besteller über, wenn der Liefergegenstand das Werk verlassen hat, und zwar auch dann, 
wenn Teillieferungen erfolgen oder der Lieferer noch andere Leistungen, z. B. die Versandkosten oder 
Anlieferung und Aufstellung übernommen hat. Soweit die Parteien eine zusätzliche Abnahme der 
Maschine/ Anlage vereinbart haben, hat dies auf den Zeitpunkt des Gefahrübergangs keinen Einfluss. 
Mit der Abnahme bestätigt der Besteller lediglich, dass er die vereinbarten Komponenten/ Teilleistungen 
vollständig erhalten und sich von der Funktionsfähigkeit der Anlage überzeugt hat. Die Abnahme muss 
unverzüglich zum Abnahmetermin, hilfsweise nach der Meldung des Lieferers über die 
Abnahmebereitschaft durchgeführt werden. Der Besteller darf die Abnahme nur bei Vorliegen 
wesentlicher Mängel verweigern. Insbesondere gilt die Abnahme als durchgeführt und genehmigt, 
sobald mit der Herstellung verkaufsfähiger Produkte durch den Besteller begonnen worden ist.  

2. Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme infolge von Umständen, die dem 
Lieferer nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom Tage der Meldung der Versand- bzw. 
Abnahmebereitschaft auf den Besteller über. Der Lieferer wird auf Kosten des Bestellers die 
Versicherungen abschließen, die dieser für notwendig erachtet und dessen Abschluss er von dem 
Lieferer verlangt. 

3. Verzögern sich die Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme durch nicht vom Lieferer zu vertretende 
Umstände, so hat der Besteller in angemessenem Umfang die Kosten für Wartezeit und zusätzlich 
erforderliche Reisen seitens des Lieferers zu tragen. 

4. Teillieferungen sind zulässig, soweit für den Besteller zumutbar. 

5. Die Montage des Liefergegenstandes vor Ort erfolgt als so genannte Chefmontage, das heißt, der 
Besteller ist verpflichtet, nach Weisung des Lieferers geeignetes Hilfspersonal und Hilfsgerät für den 
Lieferer unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Er bleibt für Schäden, die durch das Hilfspersonal 
verursacht werden, verantwortlich.   

Kosten für darüber hinausgehende Beistellungen durch den Besteller werden nur dann vom Lieferer 
übernommen, sofern eine entsprechende schriftliche Beauftragung durch den Lieferer vorliegt.  

Für Montagezwecke stellt der Besteller die freie Erreichbarkeit der Fundamente sicher.  

6. Der Besteller hat für die Absicherung der Anlage und des Personals gegen Betriebsrisiken ab erster 
Ingangsetzung der Anlage mit Material zu sorgen. Dazu gehört auch die Verbindung dieser 
Einrichtungen mit der Anlage/ Maschine. Dies gilt insbesondere für notwendige 
Feuerschutzeinrichtungen, Feuermeldesysteme und Alarmsysteme. 

7. Ist der Besteller trotz vorheriger rechtzeitiger Ankündigung des Abnahmetermins durch den Lieferer 
nicht anwesend oder vertreten, so erstellt der Verkäufer das verbindliche Abnahmeprotokoll.  

Werden im Verlauf der Abnahmeprüfung wesentliche Mängel vom Besteller nicht geltend gemacht und 
wird das Abnahmeprotokoll vom Besteller dennoch nicht unterschrieben, gilt das vom Lieferer verfasste 
Abnahmeprotokoll als verbindlich.  

Sofern die Parteien eine Abnahme nach Aufnahme der Produktion verkaufsfähiger Produkte durch den 
Besteller vereinbaren, beginnt die Gewährleistungsfrist mit dem Bereitstellen des im wesentlichen 
vertragsgemäß hergestellten Produktes (Lieferung) durch den Lieferer.  

Ansonsten gilt Ziffer V. 1. dieser Bedingungen. 
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8. Kommt der Besteller mit der An- oder Abnahme des Liefergegenstandes in Verzug, ist der Lieferer 
berechtigt, gegenüber dem Besteller Schadensersatz zu beanspruchen. Der Schadensersatzanspruch 
des Lieferers im Falle des Annahmeverzuges des Bestellers beträgt 10 % vom Kaufpreis des 
Liefergegenstandes. Dem Besteller bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Lieferer kein oder nur 
ein geringerer Schaden entstanden ist. Dem Lieferer ist der Nachweis eines höheren, die genannten 
10 % des Kaufpreises übersteigenden Schadens vorbehalten.  
 

VI.  Eigentumsvorbehalt 

1. Der Lieferer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller Zahlungen 
aus dem Liefervertrag vor. 

2. Der Lieferer ist berechtigt aber – vorbehaltlich Ziffer V 2. – nicht verpflichtet, den Liefergegenstand 
auf Kosten des Bestellers gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige Schäden zu 
versichern, sofern nicht der Besteller selbst die Versicherung nachweislich abgeschlossen hat.  

3. Der Besteller darf den Liefergegenstand weder veräußern, verpfänden noch zur Sicherung 
übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch Dritten hat er 
den Lieferer unverzüglich davon zu benachrichtigen.  

4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer 
zur Rücknahme des Liefergegenstandes nach Mahnung und Rücktritt vom Vertrag berechtigt und der 
Besteller zur Herausgabe verpflichtet. Ein Zurückbehaltungs-/Leistungsverweigerungsrecht des 
Bestellers ist insoweit ausgeschlossen.  

5. Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt den Lieferer vom Vertrag 
zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des Liefergegenstandes zu verlangen. 

 

VII. Mängelansprüche 

Die Lieferungen sind frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang den subjektiven 
Anforderungen im Sinne des § 434 Abs. 2 BGB entsprechen. Die Lieferungen entsprechenden den 
subjektiven Anforderungen, wenn sie die vereinbarte Beschaffenheit aufweisen. Die vereinbarte 
Beschaffenheit bestimmt sich dabei ausschließlich nach unserer Produktspezifikation bzw. der 
vereinbarten Leistungsbeschreibung. Andere oder weitergehende subjektive oder objektive 
Anforderungen im Sinne des § 434 Abs. 3 BGB, Eigenschaften und Merkmale als die ausdrücklich 
vereinbarte Beschaffenheit der Lieferungen sind nicht geschuldet. Eine über die Gewährleistung für 
diese Beschaffenheitsvereinbarung hinausgehende Gewährleistung für einen bestimmten 
Verwendungszweck, Funktionalität, Kompatibilität, Interoperabilität, Verwendungsdauer oder 
Haltbarkeit nach Gefahrübergang wird nur insoweit übernommen, als dies ausdrücklich und schriftlich 
vereinbart ist; im Übrigen obliegt das Eignungs- und Verwendungsrisiko ausschließlich dem Besteller.  

Mit dieser Maßgabe haftet der Lieferer für Sach- und Rechtsmängel der Lieferung unter Ausschluss 
weiterer Ansprüche – vorbehaltlich Abschnitt VIII – Gewähr wie folgt: 

Sachmängel 

1. Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach Wahl des Lieferers nachzubessern oder mangelfrei zu 
ersetzen, die sich infolge eines vor Gefahrübergang liegenden Umstandes als mangelhaft 
herausstellen. Die Feststellung solcher Mängel ist dem Lieferer unverzüglich schriftlich zu melden. 
Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferers.  

2. Zur Vornahme aller dem Lieferer notwendig erscheinenden Nachbesserungen und 
Ersatzlieferungen hat der Besteller nach Verständigung mit dem Lieferer die erforderliche Zeit und 
Gelegenheit zu geben; anderenfalls ist der Lieferer von der Haftung für die daraus entstehenden Folgen 
befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr 
unverhältnismäßig großer Schäden, wobei der Lieferer sofort zu verständigen ist, hat der Besteller das 
Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Lieferer Ersatz der 
erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. 

3. Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten trägt 
der Lieferer – soweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt – die Kosten des Ersatzstückes 
einschließlich des Versandes. Er trägt außerdem die Kosten des Aus- und Einbaus sowie die Kosten 
der etwa erforderlichen Gestellung der notwendigen Monteure und Hilfskräfte einschließlich 
Fahrtkosten, soweit hierdurch keine unverhältnismäßige Belastung des Lieferers eintritt. Aufwendungen 
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die dadurch entstehen, dass die Ware nach einem anderen Ort als der Niederlassung des Bestellers 
verbracht wird, hat der Lieferer nicht zu übernehmen, es sei denn der Besteller hat den Lieferer vor 
Vertragsabschluss schriftlich in der Bestellung darauf hingewiesen, dass die Ware an einem anderen 
Ort als seiner Niederlassung verbracht wird und der Lieferer dem ausdrücklich zugestimmt hat. 

4. Der Besteller ist im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, 
wenn der Lieferer – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle – eine ihm gesetzte 
angemessene Frist für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung wegen eines Sachmangels fruchtlos 
verstreichen lässt. Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor und ist deshalb die Nacherfüllung für den 
Lieferer unzumutbar, steht dem Besteller lediglich ein Recht zur Minderung des Vertragspreises zu. 
Weitere Ansprüche bestimmen sich nach Abschnitt VIII. dieser Bedingungen. 

5. Keine Gewähr wird insbesondere in folgenden Fällen übernommen: Ungeeignete oder 
unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller und/oder 
durch Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, nicht ordnungsgemäße 
Wartung, ungeeignete oder verunreinigte oder sonst wie fehlerhafte Betriebs-, Roh- und Hilfsstoffe für 
den Produktionsbetrieb, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, 
elektrochemische oder elektrische Einflüsse – sofern die vorgenannten Umstände nicht vom Lieferer zu 
verantworten sind.  

6. Werden Änderungen an den Lieferungen und Leistungen vorgenommen, Teile und/oder Zubehör 
ausgewechselt oder Fremdteile (inklusive von Fremd-Verschleißteilen) eingebaut, entfällt jede 
Gewährleistung, es sei denn, dass der Besteller nachweist, dass der Mangel hierauf nicht beruht. 

7. Bessert der Besteller oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine Haftung des Lieferers für die 
daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt für ohne vorherige Zustimmung des Lieferers 
vorgenommene Änderungen des Liefergegenstandes.  

8. Leistungs-, Eignungs- und sonstige Beschaffenheitsangaben bedürfen zu ihrer wirksamen 
Vereinbarung der Konkretisierung durch parametrische Festlegungen. Deshalb beinhalten Angaben des 
Lieferers zur grundsätzlichen Eignung des Liefergegenstandes für die Herstellung spezifischer 
Endprodukte keine verbindliche Zusage, dass ein Endprodukt bei Verwendung des Liefergegenstandes 
losgelöst von den jeweiligen Bedingungen des Produktionsprozesses hergestellt werden kann. 
Derartige Angaben oder auch die Zusage von technischer Unterstützung beinhalten auch nicht die 
Verpflichtung des Lieferers, dem Käufer Know How für die Ausrüstung, die Konfektionierung oder die 
sonstige Veredelung eines Endproduktes zu vermitteln. 

Rechtsmängel 

9. Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verletzung von gewerblichen Schutzrechten 
und/oder Urheberrechten im Inland, wird der Lieferer auf seine Kosten dem Besteller grundsätzlich das 
Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen oder den Liefergegenstand in einer für den Besteller 
zumutbaren Weise derart modifizieren, dass die Schutzrechtsverletzung nicht mehr besteht. 

Ist dies zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder in angemessener Frist nicht möglich, ist der 
Besteller zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Unter den genannten Voraussetzungen steht auch dem 
Lieferer ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu, sofern er die Schutzrechts- und/oder 
Urheberrechtsverletzung nicht zu vertreten hat.  

Darüber hinaus wird der Lieferer den Besteller von unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Ansprüchen der betreffenden Schutzrechtsinhaber freistellen. 

10. Die in Abschnitt VII.9 genannten Verpflichtungen des Lieferers sind vorbehaltlich Abschnitt VIII. für 
den Fall der Schutz- oder Urheberrechtsverletzung abschließend. 

Sie bestehen ferner – vorbehaltlich der Haftungsfälle in Ziffer VIII. - nur, wenn 

• der Besteller den Lieferer unverzüglich von geltend gemachten Schutz- oder 
Urheberrechtsverletzungen unterrichtet, 

• der Besteller den Lieferer in angemessenem Umfang bei der Abwehr der geltend gemachten 
Ansprüche unterstützt bzw. dem Lieferer die Durchführung der Modifizierungsmaßnahmen gemäß 
Abschnitt VII.9 ermöglicht, 

• dem Lieferer alle Abwehrmaßnahmen einschließlich außergerichtlicher Regelungen vorbehalten 
bleiben,  

• der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung oder Beistellung des Bestellers beruht und 



   

 

 

 

DILO Group / Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Lieferung / 06.2015 / 01.2024                                                           6/7 

 

• die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der Besteller den Liefergegenstand 
eigenmächtig geändert oder in einer nicht vertragsgemäßen Weise verwendet hat. 

 

VIII. Haftung 

1. Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche (nachstehend zusammengefasst "Schadens-
ersatzansprüche"), gleich aus welchem Rechtsgrund, sind gegenüber dem Lieferer ausgeschlossen, es 
sei denn, sie beruhen auf den Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes oder Datenschutzrechts, 
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten durch 
den Lieferer, Gesundheits- oder Körperschäden des Bestellers oder seiner Mitarbeiter infolge einer von 
dem Lieferer zu vertretenen Pflichtverletzung, der Übernahme einer Garantie für das Vorhandensein 
einer Eigenschaft oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch den Lieferer.  

2. Im Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch den Lieferer ist der 
Schadensersatzanspruch des Bestellers gegen den Lieferer auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen, nicht für Gesundheits- oder 
Körperschäden des Bestellers oder seiner Mitarbeiter oder wegen der Übernahme einer Garantie für 
das Vorhandensein einer Eigenschaft durch den Lieferer gehaftet wird. Wesentlich sind die 
Vertragspflichten, die die Durchführung und Erfüllung des Vertrages erst ermöglichen. Vorhersehbar ist 
der Schaden, mit dessen Eintritt typischerweise bei Verletzung der jeweiligen Pflicht zu rechnen ist. 

 

IX. Verjährung 

Sämtliche Ansprüche des Bestellers verjähren in 12 Monaten ab gesetzlichem Verjährungsbeginn, 
sofern und soweit in diesen Bedingungen nicht ein anderer Beginn der Verjährungsfrist bestimmt ist. 

Gewährleistungs- oder Erfüllungsansprüche für den Liefergegenstand verjähren in 12 Monaten ab 
Versanddatum der letzten tatsächlich durchgeführten Teillieferung des Liefergegenstandes,  

Mängelansprüche für Teile des Liefergegenstandes, die im Rahmen der Gewährleistung ausgetauscht 
werden, verjähren mit Ablauf der Verjährungsfrist für den Liefergegenstand. Für ein nicht unter 
Gewährleistung geliefertes Ersatzteil wird eine einmalige Gewährleistung von drei Monaten 
übernommen. Verschleißteile ausgenommen, wird bei wiederholtem Ausfall desselben Teils oder bei 
Kulanzlieferungen keine Gewähr geleistet.  

Für Schadensersatzansprüche nach Abschnitt VIII.  gelten die gesetzlichen Fristen. Sie gelten auch für 
Mängel eines Bauwerks oder für Liefergegenstände, die entsprechend ihrer üblichen 
Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben. 

 

X. Softwarenutzung  

Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller ein nicht ausschließliches Recht 
eingeräumt, die gelieferte Software einschließlich ihrer Dokumentation zu nutzen. Sie wird zur 
Verwendung auf dem dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen. Eine Nutzung der Software auf 
mehr als einem System ist untersagt. 

Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69 a ff. UrhG) vervielfältigen, 
überarbeiten, übersetzen oder von dem Objektcode in den Quellcode umwandeln. Der Besteller 
verpflichtet sich, Herstellerangaben – insbesondere Copyright-Vermerke – nicht zu entfernen oder ohne 
vorherige ausdrückliche Zustimmung des Lieferers zu verändern.  

Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen einschließlich der Kopie bleiben beim 
Lieferer bzw. beim Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig. 
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XI. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

1. Für sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferer und dem Besteller gilt ausschließlich das 
für die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien untereinander maßgebliche Recht der Bundesrepublik 
Deutschland und zwar unter Ausschluss des Übereinkommens der vereinten Nationen über Verträge 
über den internationalen Warenkauf. 

2. Ausschließlicher Gerichtsstand ist das für den Sitz des Lieferers zuständige Gericht. Der Lieferer 
ist jedoch auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers Klage zu erheben.  

 

XII. Erfüllungsort  

Der Geschäftssitz des Lieferers ist Erfüllungsort für sämtliche wechselseitige Verpflichtungen der 
Parteien.  

 

XIII. Datenschutz, Teilnichtigkeit, Änderungen 

1. Die Hinweise des Lieferers zum Datenschutz finden sich unter https://www.dilo.de/de/datenschutz/. 

2. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und/oder 
der sonstigen Bestimmungen des jeweiligen Vertrages, dessen Bestandteil diese Bedingungen sind, 
berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Die Parteien werden eine unwirksame 
Bestimmung durch eine Solche ersetzen, die dem beabsichtigten Zweck der unwirksamen Bestimmung 
rechtlich wirksam am nächsten kommt.  

3. Änderungen und Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der sonstigen 
Bestimmungen des jeweiligen Vertrages, dessen Bestandteil diese Bedingungen sind, bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform.  

 

Stand: Januar 2024 


